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Zusammenfassung 

Das vorliegende Papier analysiert Zuschreibungen über das Fach Verwaltungswissenschaft in 
der Wahrnehmung von Fachvertreterinnen und Fachvertreter. Als Grundlage dienen Daten 
aus einer Befragung, an der im Frühjahr 2016 über 400 deutschsprachige Verwaltungswissen-
schaftler teilgenommen haben. Die Befragung umfasste Themengebiete wie akademisches 
Selbstverständnis, Arbeitsschwerpunkte, Publikationsgewohnheiten und aktuelle Forschungs-
themen sowie Einschätzungen über Perspektiven, Herausforderungen und die praktische Re-
levanz des Faches Verwaltungswissenschaft in Deutschland. Durch die Analyse von individu-
ellen Standpunkten zu wissenschaftstheoretischen Grundpositionen, zum Praxisbezug, zur 
Amerikanisierung von Publikationsgewohnheiten sowie zu Möglichkeiten und Grenzen dis-
ziplinärer Eigenständigkeit werden Spannungsfelder aktueller Diskussionen über die Rolle 
und Aufgaben der Verwaltungswissenschaft deutlich. Es zeigt sich erstens, dass die deutschen 
Verwaltungswissenschaftler ihr Fachgebiet als gesellschaftlich wenig relevant und wenig at-
traktiv für den wissenschaftlichen Nachwuchs erachten. Zweitens wird ein gespaltenes 
Selbstverständnis der Fachgemeinschaft deutlich. Den verschiedenen verwaltungswissen-
schaftlichen Teildisziplinen lassen sich dabei tendenziell unterschiedliche Präferenzen und 
Wahrnehmungen zentraler fachlicher Aspekte zuordnen. Allerdings verlaufen die Schranken 
nicht allein entlang von Fächergrenzen. Auch innerhalb der Disziplinen besteht mitunter ehe-
bliche Heterogenität. Letzteres gilt auch für die politikwissenschaftliche Verwaltungsfor-
schung. 
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1. Einleitung1 

Was Verwaltungswissenschaft ist und zu welchem Zweck eine solche betrieben wird, sind 

Fragen, die jede Generation von Verwaltungswissenschaftlerinnen und Verwaltungswissen-

schaftlern neu diskutiert, ohne dass sich ein Konsens abzeichnet (Scharpf 1970; Ellwein 1982; 

Bogumil et al. 2006; Schuppert 2000).2 Bis zu einem gewissen Grad können derlei selbstrefe-

renzielle Exerzitien als Zeichen einer lebendigen Fachkultur interpretiert werden. Es gibt aber 

auch Stimmen, die der Verwaltungswissenschaft – und dabei speziell der deutschen – einen 

besonderen Hang zur introspektiven Sinnsuche nachsagen. Als Gründe dafür werden mitunter 

eine intellektuelle „Identitätskrise“ (König 1978: 4) oder die mangelnde Institutionalisierung 

der Verwaltungswissenschaft in Deutschland als universitäres Lehrgebiet ins Feld geführt 

(Bohne 2014).3 

Es können unterschiedliche Positionen zu solchen Fragen der disziplinären Selbstfin-

dung eingenommen werden. So lässt sich beispielsweise einerseits darauf hinweisen, dass 

unsere heutigen sozialwissenschaftlichen Disziplingrenzen ohnehin durchlässig und tendenzi-

ell kontingent sind (Mittelstraß 1998; Bunge 1998). Zu verweisen wäre dann darauf, dass 

letztlich alle Wissenschaft zur Problemlösung im Dienste der Menschheit und Menschlichkeit 

berufen ist (Popper 1994) – völlig unabhängig davon, aus welchem zufällig institutionalisier-

ten akademischen Fachbereich heraus die Welterkenntnis vorangetrieben wird. Aus dieser 

Perspektive ergibt eine übertrieben prononcierte Grenzziehung zwischen akademischen Dis-

ziplinen entweder keinen Sinn, oder sie wirkt sogar kontraproduktiv, da Abgrenzungen Paro-

																																																													
1 Wir danken Andrea Arendt, Mark Berges, Johanna Dietrich, Jörn Ege, Cristina Fraenkel-Haeberle, Jana Pöhler, 
Daniel Rölle, Veronika Ruf und Rahel Schomaker für ihre Unterstützung bei der Vorbereitung, Durchführung 
und Auswertung der Befragung, die diesem Papier zugrunde liegt. 
2 Im Folgenden wird bei Pluralbildungen wie Verwaltungswissenschaftlerinnen und Verwaltungswissenschaftler, 
Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftler die männliche Pluralform genutzt. 
3 Auffällig ist jedenfalls, dass dort, wo die Rekrutierung von Staatsdienern traditionell eher über rechtswissen-
schaftliche Fakultäten erfolgt und somit eine fehlende staatliche Nachfrage nach Absolventen spezifisch verwal-
tungswissenschaftlicher Studiengänge diagnostiziert werden kann, die Fragen nach dem Stellenwert der eigenen 
Wissenschaftsdisziplin besonders virulent erscheinen (Bauer 2017). Die staatliche Nachfrage nach Verwal-
tungswissenschaftlern ist also sicher von einiger Bedeutung.  
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chialismen fördern, Innovationen hemmen und unnötig intellektuelle Energie binden, die bes-

ser in die Lösung von tatsächlichen Forschungsproblemen fließen sollte (Mayntz 1985: 2; 

Jahn 2008).  

Andere nehmen eine organisationssoziologische Perspektive ein und halten es für na-

iv, die tatsächliche Konkurrenz der Fächer und Fachbereiche um gesellschaftliche Aufmerk-

samkeit und staatliche Ressourcen zur Entwicklung und Verfolgung von Forschungsfragen, 

die zur mittelbaren Etablierung von Forschungsprogrammen und damit Karrierechancen füh-

ren, zu unterschätzen (König 1970; Bohne 2014). Aus dieser Perspektive muss es beispiels-

weise als ein bedrohlicher Nachteil erscheinen, wenn Absolventen nach einem erfolgreichen 

verwaltungswissenschaftlichen Studium regelmäßig Schwierigkeiten haben, den beruflichen 

Einstieg positionsgerecht und mit realistischen Aufstiegschancen zu meistern. Beunruhigend 

erscheint aus dieser Perspektive auch, wenn Nachwuchswissenschaftler sich mit Blick auf 

ihre Karriereplanung genau überlegen müssen, wie weit sie sich auf fachspezifische Probleme 

und Fragestellungen einlassen können, ohne ihr individuelles Fortkommen zu gefährden. Das 

Gleiche gilt, wenn Vertreter des Staates und seiner Institutionen Beratungsbedarf in Fragen, 

die als Kernkompetenz der Disziplin gelten, nicht zuerst und zuvorderst bei einschlägigen 

Verwaltungswissenschaftlern suchen. 

Zudem ist es kaum der facheigenen Reputation zuträglich, wenn kein klares und kohä-

rentes Bild der eigenen Disziplin gezeichnet werden kann, oder wenn die Definition von 

Grenzen und die Zuschreibung von verwaltungswissenschaftlichen Forschungsinhalten ande-

ren Fächern überlassen bleibt. Im alltäglichen Ringen um die inneruniversitäre Stellung und 

um externe Ressourcen müssen Fremdwahrnehmung und Eigensicht daher möglichst kongru-

ent und positiv sein, will man nicht beständig um die eigene intellektuelle und materielle Ba-

sis fürchten müssen (Perry 2016; Ostrom 2008). Kurzum, obwohl die nachfolgende Analyse 

für die Verfolgung spezifischer verwaltungswissenschaftlicher Forschungsanliegen kaum re-
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levant sein dürfte, sollte sie doch für die deutsche Fachgemeinschaft von Interesse sein. Die 

Beschäftigung mit dem vorherrschenden verwaltungswissenschaftlichen Selbstverständnis – 

als universitäre Disziplin oder als akademisches Fachgebiet – könnte jedenfalls dazu beitra-

gen, Optionen auszuloten, wie mit dem eigenen „Schattendasein“ (Bogumil 2002: 15; Bohne 

2014) am besten umzugehen ist, gerade dann, wenn schon dessen Überwindung keine realisti-

sche Option darstellt. 

Diese Überlegungen bilden den Hintergrund, vor dem im Folgenden erste Ergebnisse 

einer Befragung von verwaltungswissenschaftlichen Fachvertretern ausgebreitet werden. Die 

erhobenen Daten deuten, wie gezeigt werden wird, auf ein gespaltenes Selbstverständnis der 

deutschen Verwaltungswissenschaft hin.4 

 

2. Die Befragung 

Die Daten, die als Grundlage für die folgenden Auswertungen dienen, wurden in einer Onli-

ne-Befragung des Lehrstuhls für vergleichende Verwaltungswissenschaft und Policy-Analyse 

der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften mit dem Titel „Perspektiven auf 

die Verwaltungswissenschaft in Deutschland“ erhoben. Die Befragung wurde zwischen dem 

15. März und 15. Mai 2016 durchgeführt und richtete sich an Verwaltungswissenschaftler 

aller Disziplinen sowie jene Verwaltungspraktiker, die in den einschlägigen Fachgemein-

schaften vernetzt sind.5 Es wurden 45 Fragen gestellt, die teilweise weitere Unterfragen bein-

																																																													
4 Terminologisch folgen wir dem üblichen Sprachgebrauch in der Debatte. Verwaltungswissenschaft kann dabei 
eine (in Deutschland nicht vorhandene) universitäre Disziplin bezeichnen. In der Regel aber, wie auch hier, wird 
der Begriff in einem absichtsvoll offenen Sinne benutzt, der also Verwaltungswissenschaft als lockere Fachge-
meinschaft und als Studiengebiet sieht. Die Unschärfe ist gewollt, denn es geht insbesondere darum, die Wahr-
nehmungen der Fachkollegen, die in diesem Punkte nachweislich auseinanderfallen, zu eruieren. Die „Verwal-
tungswissenschaften“ bezeichnen – ebenfalls wie üblich – vornehmlich, aber nicht ausschließlich, die entspre-
chenden Gemeinschaften der Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft und der Betriebswirtschaftslehre, die ihren 
jeweiligen Fokus auf disziplinspezifische Verwaltungsthemen legen. Wenn von Verwaltungswissenschaft als 
einer universitär institutionalisierten oder intellektuell selbständigen Disziplin gesprochen wird, wird dies expli-
zit im Kontext kenntlich gemacht. 
5 Die Einteilung in Wissenschaftler und Praktiker erfolgte durch die Befragten selbst. Jene, die sich als Verwal-
tungspraktiker sehen, erhielten Zugang zu einer gekürzten Version des Online-Fragenbogens.  
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halteten. Die Fragen umfassten Themengebiete wie akademisches Selbstverständnis, Arbeits-

schwerpunkte, Publikationsgewohnheiten und aktuelle Forschungsthemen sowie Einschät-

zungen über Perspektiven, Herausforderungen und die praktische Relevanz des Faches Ver-

waltungswissenschaft in Deutschland. Auch Angaben zum Berufsumfeld, der aktuellen Tätig-

keit und den üblichen demografischen Variablen wurden abgefragt. 

An der Befragung konnte nur auf Einladung teilgenommen werden. In umfangreichen 

Recherchen wurde zur Aussendung von individuellen Einladungen eine Datenbank erstellt, in 

der erstens die E-Mailadressen der an verwaltungswissenschaftlich einschlägigen deutschen 

Instituten und Fachbereichen (etwa Lorenz-von-Stein-Institut für Verwaltungswissenschaften 

Kiel, Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer, Hertie School of Gover-

nance, Konstanz und Potsdam) tätigen Wissenschaftler aufgenommen wurden. Zweitens wur-

den all jene Wissenschaftler berücksichtigt, die im Frühjahr 2016 an den zwanzig – gemessen 

an den Studierendenzahlen – größten deutschen Universitäten affiliiert waren und einem 

rechts-, politik- oder betriebswirtschaftlichen Lehrstuhl oder Lehrbereich zugeordnet werden 

konnten, der in seiner Denomination einen klaren Bezug zur Verwaltung bzw. zu Manage-

ment- oder Organisationsfragestellungen hatte. Drittens wurden all jene Professuren an den 

Verwaltungsfachhochschulen eruiert, deren Denomination einen klaren Bezug zur Verwal-

tungswissenschaft aufwies. Viertens wurden jene Individuen recherchiert, die zu diesem Zeit-

punkt auf den einschlägigen Mailinglisten bzw. Mitgliederverzeichnissen der Deutschen Sek-

tion des Internationalen Instituts für öffentliche Verwaltung, des Forschungsinstituts für öf-

fentliche Verwaltung Speyer, der Sektion „Policy-Analyse und Verwaltungswissenschaft“ der 

Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft sowie der Vereinigung deutscher Staats-

rechtslehrer gelistet waren, sofern der entsprechende Eintrag einen Bezug zum Verwaltungs-
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recht hatte. Fünftens bestand während des Befragungszeitraums die Möglichkeit, weitere Per-

sonen für die Teilnahme vorzuschlagen bzw. sich selbst für die Teilnahme anzumelden.6  

Insgesamt wurden 1425 Einladungen verschickt. Nach drei Erinnerungswellen haben 

634 Personen teilgenommen, von denen allerdings 215 die Befragung nicht beendeten.7 Mit 

419 abgeschlossenen Fragebögen beträgt die Ausschöpfungsquote 29,4 Prozent. Unseres Wis-

sens stellt diese Befragung damit sowohl die Anzahl der Fragen betreffend als auch im Hin-

blick auf die Teilnehmerzahl die umfassendste Befragung der verwaltungswissenschaftlichen 

Fachgemeinschaft in Deutschland dar, die bislang durchgeführt wurde.8 

 

3. Demographische und philosophische Konturen  

Die Stichprobe teilt sich in 326 Wissenschaftler und 93 Praktiker. Davon sind 24 Prozent 

weiblich und 67 Prozent männlich; die weiteren 9 Prozent wollten keine Angaben machen. 

Die Befragten sind im Durchschnitt 47 Jahre alt, wobei alle Altersklassen repräsentiert sind 

(siehe auch Tabelle 1). Gleiches gilt für den jeweils höchsten akademischen Grad bzw. die 

Dienstbezeichnungen der Befragten. Hier stellen die Professoren die größte Gruppe dar, ge-

folgt von den Personen mit Abschlüssen auf Master-Ebene und den Promovierten. Hinsicht-

lich der Disziplin, die für die akademische Ausbildung der Befragten prägend gewesen ist, 

sind die Politikwissenschaft (34 Prozent) und die Rechtswissenschaft (30 Prozent) am stärks-

ten vertreten. Mit einigem Abstand folgt die Verwaltungswissenschaft (11,5 Prozent) auf dem 
																																																													
6 Auf unsere Einladung meldeten sich vereinzelte Personen, die sich als nicht einschlägig sahen und um die Lö-
schung aus unserem Verteiler baten. In etwa gleichem Umfang haben aber auch Personen angefragt, die am 
Survey teilnehmen wollten, zuvor aber keine Einladung erhalten hatten. 
7 Erste Analysen zeigen, dass kein Zusammenhang zwischen der Abbruchwahrscheinlichkeit und der Selbstein-
teilung als Wissenschaftler oder Praktiker sowie der Verortung in den einzelnen Fachdisziplinen besteht. Weitere 
Analysen im Antwortverhalten stehen noch aus. Etwa die Hälfte der Abbrüche geschah jedoch direkt zu Beginn 
der Befragung.  
8 Vgl. das Projekt von Geert Bouckaert, Werner Jann und Jana Bertels zu „European Perspektives for Public 
Administration“ https://www.uni-potsdam.de/pcpm/beratung/plp.html sowie Bertels et al. 2016. Hier komplet-
tierten 68 von 500 Teilnehmern der EGPA-Tagung von 2015 einen Survey zu den künftigen Perspektiven einer 
europäischen Verwaltungswissenschaft. Andere Surveys (Böhret 1984; Falter und Klingemann 1998; Faas und 
Schmitt-Beck 2009) widmen sich der Politikwissenschaft als Disziplin bzw. den Publikationsgewohnheiten von 
Politikwissenschaftlern und berühren nur am Rande Fragen, die für die vorliegende Analyse einschlägig sind.  
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dritten Platz.9 Gegenwärtig arbeiten 60 Prozent der Befragten an Universitäten, entweder auf 

Planstellen oder drittmittelfinanziert. Weitere 28 Prozent arbeiten an Fachhochschulen, Hoch-

schulen anderer Art und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Die Praktiker rekrutie-

ren sich vornehmlich aus der öffentlichen Verwaltung sowie verwaltungsnahen Bereichen wie 

etwa der Politikberatung.10 

Tabelle 1. Zusammensetzung der Stichprobe 

Alter (Kohorten) Disziplin  Höchster akad. Grad /  
Amtsbezeichnung 

30-40 24% Politikwissenschaft 34% Professor/in  40% 

40-50 24% Rechtswissenschaft 30% Master/Magister/Diplom 27% 

50-60 17% Verwaltungswissenschaft 12% Doktor/in 19% 

60-70 11% Betriebswirtschaft 7% Emeritus 5% 

20-30 9% Volkswirtschaft 5% Privatdozent/in 2% 

70-80 6% Soziologie 6% Juniorprofessor/in 2% 

80-90 2% Sonstige 6% Sonstige / Keine Angabe 5% 

Keine Angabe 7%     

Anmerkung: Gerundete Prozentzahlen. 

 
 
Hinsichtlich der philosophischen und politischen Einstellungen ist die Stichprobe als vor-

nehmlich „mitte-links“ zu bezeichnen (siehe auch Tabelle 2). In Fragen der Wirtschaftsphilo-

sophie plädiert nur eine kleine Minderheit für eine größere Bedeutung des Marktes in Relation 

zum Staat, in sozialen und kulturellen Belangen versteht sich eine große Mehrheit als liberal. 

Dem entspricht auch die Parteinähe, zu der sich etwa 40 Prozent der Befragten bekannten. 

Hier folgen auf die SPD zunächst die Grünen, die CDU/CSU steht auf dem dritten Platz.  
																																																													
9 Angesichts der hier vorgestellten Konzeption der Verwaltungswissenschaft als multidisziplinäres Feld mag die 
Zahl jener, die die Verwaltungswissenschaft als prägend für ihre Ausbildung bezeichnen, auf den ersten Blick 
verwundern. Es wird jedoch gezeigt werden, dass diese Gruppe in vielen Fragen eine starke Affinität zu den 
Politikwissenschaftlern ausweist; die Unterschiede liegen vornehmlich in den Ansichten zur (Notwendigkeit der) 
Eigenständigkeit der Verwaltungswissenschaft.  
10 Das Selbstverständnis ist jedoch nicht aus der aktuellen Arbeitsstätte abzulesen. Eine klare Verortung der 
Wissenschaftler im Hochschul- und Forschungsbereich sowie der Praktiker in der Verwaltung sowie verwal-
tungsnahen Einrichtungen ist nicht möglich. So verstehen sich einerseits immerhin 32 Prozent der Befragten an 
Fachhochschulen sowie 6 Prozent der Befragten an Universitäten als Praktiker. Andererseits verstehen sich in 
der Kategorie „öffentliche Verwaltung“ 29 Prozent der Befragten als Wissenschaftler. 
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Tabelle 2. Philosophische und politische Einordnung der Stichprobe 

Wirtschaftsphilosophie Soziale & kulturelle Anschauungen Parteinähe 

(1) Größere Bedeutung 
des Staates 10% (1) Liberal 25% SPD 17% 

(2) 37% (2) 42% B90/Die Grünen  12% 

(3) 38% (3) 19% CDU/CSU 7% 

(4) 2% (4) 9% FDP 4% 

(5) Größere Bedeutung 
des Marktes 2% (5) Konservativ 1% Die Linke 1% 

Keine Angabe 3% Keine Angabe 3% Keine Parteinähe / 
keine Angabe 59% 

Anmerkung: Gerundete Prozentzahlen. 

 

4. Einblicke und Ansichten: Schwerpunkte und Position der Verwaltungswissenschaft 

Um inhaltliche Schwerpunkte der gegenwärtigen Verwaltungswissenschaft zu ermitteln, wur-

den die Wissenschaftler in der Stichprobe zu ihren vornehmlichen Tätigkeitsfeldern befragt. 

Hierfür wurden ihnen 16 Kategorien vorgelegt (siehe Tabelle 2), die aus gängigen Einfüh-

rungswerken der Verwaltungswissenschaft extrahiert wurden.11 Die Verteilung über die vor-

gegebenen Kategorien zeichnet damit ein gutes, wenn auch abstraktes, Bild der gegenwärti-

gen Schwerpunkte der deutschen Verwaltungswissenschaft.  

Es zeigt sich zunächst, dass die absolute Zahl der Nennungen einzelner Tätigkeitsfel-

der von der Zusammensetzung der Stichprobe geprägt ist. Die eher sozialwissenschaftlich 

ausgerichteten Gebiete sind auf den vorderen Plätzen der Rangliste. Darauf folgen die rechts- 

und wirtschaftswissenschaftlichen Themen auf den mittleren Plätzen. Am Ende finden sich 

Verwaltungsgeschichte, -informatik und -psychologie. Aus deren „Mutterdisziplinen“ finden 

sich in der Stichprobe denn auch nur wenige Teilnehmer. 
																																																													
11 Mehrfachnennungen waren möglich. Zusätzlich bestand die Gelegenheit, weitere Tätigkeitsfelder in einem 
offenen Textfeld zu vermerken. Diese Möglichkeit wurde in lediglich 23 Fällen genutzt, wobei diese Angaben in 
der Mehrheit einer Spezifizierung der vorgegebenen Kategorien entsprachen (z.B. bestimmte Rechtsgebiete). 
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Tabelle 3. Schwerpunkte der verwaltungswissenschaftlichen Tätigkeit 

Schwerpunkt Nennungen 

Politische Systeme und Policy-Analyse 151 

Organisation und Organisationsumfeld 135 

Bürokratie-Analyse, Verhältnis Verwaltung und Politik 117 

Verhältnis Bürger und Verwaltung 97 

Implementation und Evaluation 94 

Öffentliches Management 83 

Verfassungs- und Verwaltungsrecht 81 

Besonderes Verwaltungsrecht 65 

Öffentliche Wirtschaft 58 

Öffentliche Finanzen, Haushalte 56 

Führung und Personal 52 

Europarecht 46 

Internationales und transnationales Verwaltungsrecht 27 

Verwaltungsgeschichte 21 

Verwaltungsinformatik 20 

Verwaltungspsychologie 16 

Andere Schwerpunkte  23 
Anmerkung: Mehrfachnennungen möglich. N = 319. Nur Wissenschaftler befragt. 

 

Auffällig ist jedoch, dass die eher sozialwissenschaftlichen Tätigkeitsfelder häufiger genannt 

wurden als mit Blick auf die Zusammensetzung der Stichprobe zu erwarten gewesen ist. Tat-

sächlich sind die Rechtswissenschaftler mit durchschnittlich 4,4 angegebenen Themengebie-

ten am breitesten aufgestellt; und ihre Tätigkeiten finden sich dabei häufig auch in eher sozi-

alwissenschaftlich orientierten Bereichen. Die Politikwissenschaftler sind hingegen mit 

durchschnittlich 3,1 angegebenen Themengebieten die „fokussierteste“ Disziplin in der Stich-

probe. Die Verwaltungswissenschaftler belegen mit durchschnittlich 3,6 angegebenen Tätig-

keitsfeldern einen mittleren Platz.  

Diese Muster können einerseits in den Formulierungen der Schwerpunkte begründet 

liegen. Die eher sozialwissenschaftlichen Themenbereiche sind abstrakter formuliert als etwa 

jene, die rechtswissenschaftliche Gebiete betreffen. Beispielsweise liegt es nahe, bei der pri-
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mären Beschäftigung mit Verfassungsrecht auch das politische System als Schwerpunkt an-

zugeben. Umgekehrte Szenarien sind schwerer vorstellbar. Andererseits könnte die größere 

Breite an Themengebieten unter den Rechtswissenschaftlern auch ein Indiz für den „selbst-

bewussten“ Umgang mit Erkenntnissen anderer Disziplinen sein.12  

Neben der Ermittlung der aktuellen Arbeitsschwerpunkte eruierte die Befragung auch 

Einschätzungen über die zukünftigen Forschungsfelder der Verwaltungswissenschaft. Hierzu 

wurden auch die Praktiker in der Stichprobe befragt. Alle Teilnehmer konnten in einem offe-

nen Textfeld die ihrer Meinung nach relevanten Themenbereiche vermerken. Während der 

Auswertung wurden ihre Antworten in thematische Cluster subsumiert (siehe Tabelle 3). 

Auch diese weisen zwar unterschiedliche Breiten auf, was bei der Interpretation berücksich-

tigt werden muss; dennoch vermitteln die Cluster einen Eindruck, welche Themen aus Sicht 

der Fachvertreter in den nächsten Jahren auf der Forschungsagenda zu finden sein sollten. 

Hierbei zeigt sich, dass die Befragten die Bereiche „E-Government, Digitalisierung und Big 

Data“ und „Europäisierung und Internationalisierung von Verwaltung sowie Mehrebenenver-

waltung“ als die mit Abstand relevantesten verwaltungswissenschaftlichen Themen der Zu-

kunft sehen. Es folgen – allerdings mit wesentlich weniger Nennungen – die Themenbereiche 

„Open Government und Öffentlichkeits- bzw. Bürgerbeteiligung“ sowie „Flüchtlinge, In-

tegration und Migration“.  

  

																																																													
12 Roland Czada (2002: 25) merkt zum Multidisziplinaritätsverständnis der Rechtswissenschaft an: „Multidiszip-
linarität kann Disziplinen anreichern, ohne ihren Gegenstand oder ihren paradigmatischen Fokus zu verändern. 
Die andere Disziplin erscheint hier vorzugsweise als Hilfswissenschaft, die der eigenen einen Dienst leistet. Dies 
ist der herkömmliche Umgang etwa der Rechtswissenschaft mit der forensischen Medizin, der forensischen 
Psychologie oder insgesamt den Natur-, Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften.“ 
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Tabelle 4. Relevante verwaltungswissenschaftliche Forschungsfelder in der Zukunft 

Forschungsfeld  Nennungen 

E-Government, Digitalisierung und Big Data 110 
Europäisierung und Internationalisierung von Verwaltung sowie Mehrebenenverwaltung 94 
Open Government und Öffentlichkeits- bzw. Bürgerbeteiligung 48 
Flüchtlinge, Integration und Migration 37 
Personalmanagement und -gewinnung 34 
Demographischer Wandel in Gesellschaft und Verwaltung 30 
Evaluation  26 
Verwaltungszusammenarbeit und Kommunikation 23 
Verwaltungsorganisation 22 
Führung 19 
Steuerungs- und Entscheidungstheorie 19 
Verwaltungsmodernisierung und -reformen 17 
Internationale vergleichende Verwaltungsforschung 17 
Wissensmanagement, Wissenstransfer und Wissensgenerierung 16 
Legitimation von Politik und Verwaltung 16 
Verhältnis Politik und Verwaltung 14 
Implementationsforschung 14 
Governance 14 
Korruption und Transparenz 14 
Effizienz von Verwaltung 14 
Koordination in verschiedenen Dimensionen 12 
Privatisierung vs. Verstaatlichung 12 
Datenschutz und -sicherheit 11 
Kommunalwesen 11 
Öffentliche Finanzen 10 
Verwaltungskultur 10 
Verwaltung von Sicherheit 10 

Anmerkung: Nur Themenfelder mit zehn oder mehr Nennungen. N = 333. Wissenschaftler und Praktiker befragt. 

 

Klassische Fragen der Verwaltungswissenschaft, die Strukturen, Prozesse und Personal be-

treffen, sind in expliziter Form nur begrenzt vertreten. Stattdessen stehen eher policy-

orientierte Forschungsfelder im Vordergrund. Selbstredend beinhalten auch diese Themen 

etliche Bezüge zu Strukturen, Prozessen und Verwaltungspersonal. Allerdings stehen die von 

außen an die Verwaltungen herangetragenen Herausforderungen – Digitalisierung, Internatio-
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nalisierung, Öffnung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern – und damit die Frage, wie sich 

Verwaltungsspezifika als eine Variable unter mehreren auswirken, im Zentrum des Interesses.  

Den Teilnehmern wurden überdies Fragen zum allgemeinen Stand der Verwaltungs-

wissenschaft in Deutschland gestellt (siehe auch Abbildung 1). Es ergibt sich ein recht düste-

res Bild. Von jenen Befragten, die sich ein Urteil zutrauten, verneinten 68 Prozent die Aussa-

ge, die Leistungen der Verwaltungswissenschaft in Forschung und Lehre habe in Deutschland 

„einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert“. Dieses Bild zeigt sich in allen Disziplinen, wo-

bei die negativen Einschätzungen in den Gruppen der Verwaltungswissenschaftler und 

Rechtswissenschaftler mit 62 Prozent bzw. 65 Prozent etwas geringer, aber immer noch äu-

ßerst schlecht, ausfielen.13 Ein ähnliches Ergebnis liefern die Ansichten zur Aussage, im Ver-

gleich zu früheren Jahrzehnten sei das öffentliche Interesse in Deutschland an verwaltungs-

wissenschaftlichen Themen derzeit gering (Fach 1982). Hier stimmten 62 Prozent der Befrag-

ten zu, wobei die Zahl derer, die sich keine Einschätzung zutrauten, wesentlich höher war.14 

Auch in dieser Frage waren jene Teilnehmer am optimistischsten eingestellt, die sich explizit 

als Verwaltungswissenschaftler verstehen: „lediglich“ 55 Prozent der Befragten in dieser 

Gruppe sahen das derzeitige Interesse als gering an. Neben der öffentlichen Wirkung wurden 

auch die Einstellungen zur Attraktivität der Verwaltungswissenschaft auf die Studierenden 

abgefragt – in diesem Fall nur bei den Wissenschaftlern. Von jenen, die sich ein Urteil zutrau-

ten, stimmten 66 Prozent der Aussage zu, die Attraktivität verwaltungswissenschaftlicher 

Themen auf die Studierenden sei gering. Mit einer Zustimmungsrate von 45 Prozent ist die 

Gruppe der Verwaltungswissenschaftler erneut die „optimistischste“; die Vertreter aller ande-

ren Disziplinen stimmten der Aussage mit klaren Mehrheiten zu. 

																																																													
13 Diese disziplinären Selbstzweifel wirken insbesondere durch einen Vergleich mit den positiven Selbstein-
schätzungen beispielsweise der Ökonomen besonders negativ - vgl. etwa Fourcade et al. 2014. 
14 Es waren vornehmlich die Teilnehmer aus den jüngeren Kohorten, die sich einen Vergleich mit früheren Jahr-
zehnten nicht zutrauten.  
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Abbildung 1. Einschätzungen zur Verwaltungswissenschaft in Deutschland 
Anmerkung: Ohne Kategorie „kann ich nicht einschätzen“. * Frage wurde nur Wissenschaftlern gestellt. 

 

Ferner wurden die Teilnehmer um eine Einschätzung zum sachpolitischen Einfluss der deut-

schen Verwaltungswissenschaft im Vergleich zu den entsprechenden Fachgemeinschaften im 

westlichen Ausland gebeten. Als Beispiele wurden die USA, das Vereinigte Königreich und 

die Niederlande angeführt. Die Antwortmöglichkeiten verliefen in fünf Stufen von „sehr 

schlecht (viel weniger Einfluss)“ bis „sehr gut (viel mehr Einfluss)“. Nahezu 40 Prozent der 

Befragten trauten sich keine Einschätzung in dieser Frage zu.15 Von jenen, die es taten, be-

werteten 69 Prozent den sachpolitischen Einfluss der deutschen Verwaltungswissenschaft im 

Vergleich zum Ausland als schlecht. Die positivsten Einschätzungen lieferten in dieser Frage 

die Rechtswissenschaftler, von denen „lediglich“ 54 Prozent den verwaltungswissenschaftli-

chen Einfluss als schlecht beurteilten.  

 Schließlich wurden die Teilnehmer zu jüngeren Dynamiken innerhalb der deutschen 

Verwaltungswissenschaft befragt. Im Mittelpunkt stand dabei der Einfluss der Sozialwissen-

schaften und der Rechtswissenschaft. So wurde den Teilnehmern einerseits die Aussage vor-

gelegt, in der deutschen Verwaltungswissenschaft hätten empirische Fragestellungen und For-

schungsanstrengungen in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen und demnach er-

																																																													
15 Hinsichtlich des Anteils jener Befragten, die sich kein Urteil zutrauten, gibt es Gruppenunterschiede. Unter 
den Verwaltungswissenschaftlern verzichteten lediglich 14,6 Prozent auf ein Urteil. Unter den Politikwissen-
schaftlern waren es immerhin 30,8 Prozent, unter den Rechtswissenschaftlern gar 52,4 Prozent. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Die Attraktivität verwaltungswissenschaftlicher Themen auf 
Studierende ist gering. (N = 323)* 

Im Vergleich zu früheren Jahrzehnten ist das öffentliche 
Interesse in Deutschland an verwaltungswissenschaftlichen 

Themen derzeit gering. (N = 411) 

Die Leistungen der Verwaltungswissenschaft in Forschung und 
Lehre haben in Deutschland einen hohen gesellschaftlichen 

Stellenwert. (N = 413) 
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lange die sozialwissenschaftliche Verwaltungswissenschaft in Deutschland immer größere 

Geltung. Dieser These stimmte mit 57 Prozent die Mehrheit der Befragten zu, lediglich 17 

Prozent lehnten sie ab, der Rest war unentschieden. Dabei gab es keine nennenswerten Unter-

schiede im Antwortverhalten innerhalb der Disziplinen; auch die befragten Rechtswissen-

schaftler pflichteten dieser These mehrheitlich bei.  

Andererseits wurden die Teilnehmer mit der Aussage konfrontiert, in der deutschen 

Verwaltungswissenschaft dominiere der rechtswissenschaftliche Ansatz und dadurch würde 

ein Fokus auf nationale Problemstellungen und Sichtweisen gefördert, der die internationale 

Sichtbarkeit und Austauschfähigkeit der deutschen Verwaltungswissenschaft verringere. Wie 

zu erwarten, ergibt sich in dieser Frage ein weniger einhelliges Urteil. Im Prinzip stehen hier 

die Rechtswissenschaftler gegen alle anderen Disziplinen. Am stärksten stimmten die wirt-

schaftswissenschaftlichen Vertreter der These der rechtwissenschaftlichen Dominanz mitsamt 

den genannten negativen Konsequenzen zu (82 Prozent der Betriebswirtschaftler und 85 Pro-

zent der Volkswirtschaftler). Die Politikwissenschaftler und die Verwaltungswissenschaftler 

sind mit 72 Prozent bzw. 67 Prozent etwas weniger kritisch eingestellt. Die meisten Rechts-

wissenschaftler verneinen erwartungsgemäß diesen Zusammenhang. Allerdings wurde die 

Aussage lediglich von 45 Prozent dieser Gruppe verneint, und immerhin 33 Prozent der 

Rechtswissenschaftler stimmten ihr sogar zu. Unter den deutschen Rechtswissenschaftlern 

scheint also durchaus ein kritisches Bewusstsein für die Dominanz des eigenen Faches und 

den negativen Begleiteffekten zu bestehen.  

 

5. Spannungsfelder des verwaltungswissenschaftlichen Selbstverständnisses 

Was die Verwaltungswissenschaft im Kern ausmacht, wird verschieden wahrgenommen be-

ziehungsweise in programmatischer Absicht unterschiedlich gewichtet. Vor diesem Hinter-

grund stellt die folgende Analyse zunächst einmal nicht mehr oder weniger als einen Versuch 
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einer Verortung dar. Wir rücken vier Aspekte in den Mittelpunkt, die einerseits unstrittig rele-

vante Charakteristika der Verwaltungswissenschaft verkörpern, andererseits aber auch be-

deutsame Spannungsfelder umreißen. Innerhalb dieser Spannungsfelder nehmen Wissen-

schaftler unterschiedliche Positionen ein – etwa wenn sie eher empirisch-analytisch oder eher 

normativ-präskriptiv arbeiten. Die Aggregation der individuellen Positionen, so unsere Hoff-

nung, lässt dann möglicherweise Rückschlüsse auf Konturen der deutschen Verwaltungswis-

senschaft als Summe der Wahrnehmung und Einschätzungen der gegenwärtig Aktiven zu.16  

Die vier Spannungsfelder, die wir in den Mittelpunkt rücken, sind erstens die präfe-

rierte wissenschaftstheoretische Grundposition, zweitens die Amerikanisierung der Publikati-

onsgewohnheiten, drittens die Frage der Ausrichtung zwischen Grundlagen- und Anwen-

dungsorientierung im Hinblick auf den zu leistenden Wissenstransfer sowie viertens die Frage 

nach der disziplinären Eigenständigkeit des Faches. Die Verortung der Befragten innerhalb 

dieser Spannungsfelder wurde mithilfe von vier Skalen gemessen, die sich aus je drei Items 

zusammensetzen und mit einem Mittelwertindex abgebildet werden. Diese Stimuli, zu denen 

sich die Befragten verhalten mussten, erlauben die Zuschreibung einer Individualposition in-

nerhalb des betreffenden Spannungsfeldes. 

 

Wissenschaftstheoretische Grundposition 

Was eine Wissenschaft der Verwaltung ist und wie die Produktion von Erkenntnissen inner-

halb dieser Wissenschaft idealerweise ablaufen soll, bestimmen die diese Fachgemeinschaft 

konstituierenden Forscher im offenen Diskurs selbst. Die Standards der Wissensgenerierung 

																																																													
16 Selbstverständlich kann die Verwaltungswissenschaft auch aus anderen Perspektiven betrachtet und analysiert 
werden. Wir reklamieren für unsere Vorgehensweise nur, dass die hier ausgewählten Aspekte in jeder denkbaren 
Auseinandersetzung um Trends und Perspektiven der deutschen Verwaltungswissenschaft als akademisches 
Unternehmen eine Rolle spielen werden.  
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obliegen dabei einer ständigen Reflexion und einer Rückkoppelung mit den einschlägigen 

philosophischen und wissenschaftstheoretischen Debatten. 

Im Wesentlichen geht es bei der Beantwortung der Fragen, was die Verwaltungswis-

senschaft ist und wie sie funktioniert, um den Stellenwert und die Beschaffenheit von er-

kenntnisleitenden Fragestellungen, um als relevant anzusehende Theorien sowie um deren 

Entdeckungs- und Überprüfungszusammenhang. Darüber hinaus geht es ganz wesentlich auch 

um Fragen, ob und wie über Beobachtungen einer Welt an sich der Wahrheitsgehalt von für 

die Disziplin theoretisch belangvollen Erklärungen überprüft werden kann. Traditionell wird 

von einer philosophisch-ontologischen Warte aus zwischen normativ-hermeneutischen, kri-

tisch-dialektischen und empirisch-analytischen Ansätzen unterschieden (Lenk/Franke 1991: 

22ff.). Innerhalb der Sozialwissenschaft hat diese Unterteilung mit dem Vormarsch kritisch-

rationalistischer Überzeugungen in jüngerer Zeit aber an Bedeutung verloren. Heute wird an-

erkannt, dass verschiedene Disziplinfamilien – Naturwissenschaften im Gegensatz zu Sozial-

wissenschaften und diese abgegrenzt von Geisteswissenschaften – bestimmt werden können, 

die sich in ihren jeweiligen methodischen Idealen insbesondere im Hinblick auf den Stellen-

wert von Experimenten, Quasi-Experimenten und ganzheitlichen Verfahren unterscheiden 

(Kagan 2009).  

In der Verwaltungswissenschaft als Studienfach im Grenzgebiet unterschiedlicher 

Disziplinen wie Soziologie, Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft, Betriebswirtschaftsleh-

re, Geschichtswissenschaft usw. treffen denn auch zwangsläufig verschiedene Fachkulturen 

aufeinander. Im Hinblick auf die unterschiedlichen wissenschaftstheoretischen Grundorientie-

rungen dieser Fächer stellt sich daher gerade hier die Frage nach der eigenen Standortbestim-

mung (Gerring 2005). Die Frage nach der wissenschaftstheoretischen Grundposition lässt sich 

dahingehend zuspitzen, ob im Mittelpunkt des angestrebten Wissenschaftsideals die aner-

kannten Methoden der empirischen Sozialforschung im Sinne der empirisch-analytischen 
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Ausrichtung als zentrales Qualitätsmerkmal der Wissenschaftlichkeit stehen. Vor diesem Hin-

tergrund wurden im Survey Fragen gestellt bzw. Einstellungen zu Aussagen abgefragt, um die 

Teilnehmer- und Teilnehmerinnen im Hinblick auf deren wissenschaftstheoretischen Stand-

punkt einzuordnen. 

Konkret setzt sich unsere Skala der „empirisch-analytischen Orientierung“ aus drei 

Items zusammen. Die Teilnehmer wurden grundsätzlich um ihre Einschätzungen gebeten, an 

welchen Aspekten sich die verwaltungswissenschaftliche Lehre und Forschung „zu wenig“ 

bzw. „zu viel“ orientiert. Mittels fünf abgestufter Antwortmöglichkeiten konnten die Befrag-

ten den gegenwärtigen Stellenwert des empirisch-analytischen Vorgehens, der Methoden der 

empirischen Sozialforschung sowie der quantitativen Analyse in der deutschen Verwaltungs-

wissenschaft bewerten. Je größer das wahrgenommene Defizit dieser drei Aspekte, desto grö-

ßer die Identifikation mit einer empirisch-analytischen Orientierung.17 Die Skala erreicht eine 

akzeptable interne Konsistenz (Cronbach’s Alpha = .740). 

Hinsichtlich der empirisch-analytischen Orientierung ist zunächst einmal festzuhalten, 

dass die Skalenwerte (im Vergleich zu den weiter unten folgenden) die kleinste Standardab-

weichung aufweisen, die Einstellungen in dieser Frage also weniger stark auseinander gehen 

als in den anderen Spannungsfeldern. Die Befragten neigen im Durschnitt überwiegend einer 

empirisch-analytischen Orientierung zu. Dabei liegen 60,7 Prozent über, 23,3 Prozent auf und 

16 Prozent unter der Mittelposition der Skala. Gleichwohl unterschieden sich die Vertreter der 

																																																													
17 Diese Vorgehensweise, die sich bei den folgenden Skalen teilweise wiederfindet, ist insofern erklärungsbe-
dürftig, als die Einschätzung zum Feld nicht ohne weiteres mit der individuellen Orientierung gleichgesetzt wer-
den kann. So kann prinzipiell auch ein empirisch-analytisch arbeitender Wissenschaftler der Meinung sein, es 
gebe gegenwärtig zu viel Methodenorientierung und quantitative Analysen in der Verwaltungswissenschaft. Eine 
Eigenzuschreibung („ich arbeite eher empirisch-analytisch, praxisorientiert etc.“) birgt jedoch ähnliche Fallstri-
cke. Jemand, der nicht empirisch-analytisch arbeitet, kann diese Herangehensweise in der Verwaltungswissen-
schaft trotzdem begrüßen. Die empirisch-analytische Orientierung geht unserer Meinung nach über die eigene 
Arbeit hinaus. Weil sich alle Teilnehmer der Befragung offensichtlich der Fachgemeinschaft zugehörig fühlen 
und in ihren grundlegenden Einschätzungen zum Stand des Faches nicht unterschieden (siehe vorheriger Ab-
schnitt), liefert die hier gewählte Vorgehensweise daher ein geeignetes Maß, diese zu dokumentieren. 
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Disziplinen in ihren Ansichten (siehe Abbildung 2).18 Wenig überraschend weisen die Vertre-

ter der Volkswirtschaftslehre die im Durchschnitt stärkste empirisch-analytische Orientierung 

auf. Bei den darauf folgenden Politikwissenschaftlern besteht eine etwas größere interne He-

terogenität, insbesondere die Hinwendung zur quantitativen Analyse ist dort schwächer ver-

ankert. Die Gruppe der Verwaltungswissenschaftler ist wiederum wesentlich homogener, al-

lerdings im Durschnitt knapp unter den Politikwissenschaftlern zu verorten. Am unteren Ende 

der Skala rangieren die Rechtswissenschaftler, wobei auch hier der Durchschnittswert knapp 

über der Mittelposition liegt.  

 

Abbildung 2. Empirisch-analytische Orientierung nach Disziplinen 
Anmerkung: Nur Disziplinen mit N ≥ 15. Ein höherer Wert entspricht einer höheren empirisch-analytischen 
Orientierung. 
 

Vor dem Hintergrund, dass disziplinübergreifend in den letzten Jahren eine größere Bedeu-

tung der Sozialwissenschaften in der Verwaltungsforschung konstatiert wurde, können diese 

Ergebnisse auch dahingehend gedeutet werden, dass die Gruppen unterschiedliche Einstellun-

gen zum Status Quo aufweisen: Die Rechtswissenschaft scheint mit dem erreichten empi-

																																																													
18 Statistisch signifikant sind die Gruppenunterschiede – mit jeweils mittlerem Effekt – beim Rangsummentest 
zwischen den Rechtswissenschaftlern und Politikwissenschaftlern (p < .001), den Rechtswissenschaftslern und 
Volkswirten (p = .002) sowie den Rechtswissenschaftlern und Verwaltungswissenschaftlern (p = .006). Diese 
Unterschiede bleiben auch bestehen, wenn für die Variablen Alter, Geschlecht und Institution (Universität vs. 
sonstige Einrichtungen) kontrolliert wird.  
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risch-analytischen Niveau durchaus zufrieden, für die anderen Disziplinen erscheint eine 

Stärkung der empirisch-analytische Orientierung wünschenswert.  

 

Amerikanisierung der Publikationsgewohnheiten 

Auch die Verwaltungswissenschaft bleibt vom gegenwärtigen Trend zur Internationalisierung, 

der das Wissenschaftssystem als Ganzes prägt, nicht unberührt. Gerade aber in der Verwal-

tungswissenschaft wird die Analyse nationaler Systeme, Institutionen, Organisationen, Pro-

zesse, Kulturen und Eliten traditionell als besondere Kompetenz angesehen. Möglicherweise 

liegt darin ein Hinweis, wieso sich die Verwaltungswissenschaft oder Public Administration 

bezüglich inhaltlicher Fragestellungen und Reputationskultur bislang weltweit weniger inter-

nationalisiert hat als andere Disziplinen (Farazmand 1999; Benz 2003: 372; Bauer 2015).  

Internationalisierung, insbesondere in ihrer spezifischen Form der Amerikanisierung, 

birgt dabei erheblichen Konfliktstoff. Denn Fähigkeiten, Gewohnheiten und traditionelle Pri-

vilegien der Fachvertreter werden einer Umwertung unterzogen. Benchmarking, Impact-

Faktoren, Publikationsrankings usw. verändern Aufmerksamkeits- und Anerkennungsrouti-

nen. Wer international nicht sichtbar ist, weil er oder sie nicht auf Englisch in entsprechenden 

hochrangigen Zeitschriften publiziert, wird auch national bei nachrückenden Forschergenera-

tionen an Einfluss und Ansehen verlieren. Es gibt Verwaltungswissenschaftler, die die so ver-

standene Amerikanisierung als Ideal verstehen und diese zum Vorbild machen wollen. Es gibt 

aber auch Verwaltungswissenschaftler, die jenseits der oben angesprochenen Furcht vor dem 

Verlust von individuellen Privilegien den „Messbarkeitswahn“ als Fanal eines Nivellierungs-

trends sehen, der den Raum für spezifisch nationale verwaltungswissenschaftliche Fragestel-

lungen und Problemanalysen immer weiter einengt, und damit die Verwaltungswissenschaft 

der Gefahr aussetzt, ihr spezifisch nationales intellektuelles Terrain aufzugeben – und damit 

langfristig ihre eigene Daseinsberechtigung zu verlieren. Die polemischen Schlagworte der 
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beiden Pole dieser Debatte könnten mit „Professionalisierung“ und „Selbstaufgabe“ wieder-

gegeben werden.  

Die so verstandene „Amerikanisierung der Publikationsgewohnheiten“ wurde im 

Rahmen der Befragung mittels einer Skala bestehend aus folgenden drei Items erhoben. Ers-

tens wurden die Teilnehmer um ihre Einstellung zum Peer Review-Verfahren gebeten; sie 

wurden gefragt, ob sie dieses als notwendig und wünschenswert für die Qualitätssicherung 

verwaltungswissenschaftlicher Publikationen erachten. Zweitens wurde die individuelle Pub-

likationshäufigkeit in eben jenen Zeitschriften, die Peer Review anwenden, erhoben. Drittens 

wurde die vornehmliche Publikationssprache abgefragt, von ausschließlich in deutscher Spra-

che bis ausschließlich in anderen Sprachen. Auch diese Skala zeigt akzeptable interne Konsis-

tenz (Cronbach’s Alpha = .736).  

Im Vergleich zu der empirisch-analytischen Orientierung weist die Amerikanisierung 

zwar einen Durchschnittswert nahe der Mittelposition auf, besitzt aber dafür eine höhere 

Standardabweichung. Dabei finden sich unter den Befragten 43,8 Prozent über, 10,9 Prozent 

auf und 45,3 Prozent unter der Mittelposition. Es weisen also weniger als die Hälfte der Be-

fragten eine ausgeprägte Amerikanisierung der Publikationsgewohnheiten auf. Ebenfalls be-

stehen in dieser Frage Unterschiede zwischen den Disziplinen (siehe Abbildung 4).19 Bemer-

kenswert ist aber zunächst, dass die Amerikanisierung der Publikationsgewohnheiten inner-

halb der Disziplinen wesentlich höhere Standardabweichungen aufweist als es bei der bereits 

diskutierten empirisch-analytischen Orientierung oder der folgenden Anwendungsorientie-

rung der Fall ist. Eine entscheidende Variable ist hier das Alter der Befragten: Je jünger die 

																																																													
19 Statistisch signifikant sind die Gruppenunterschiede mit jeweils starkem Effekt beim Rangsummentest zwi-
schen den Rechtswissenschaftlern und Politikwissenschaftlern (p < .001) und den Rechtswissenschaftslern und 
Verwaltungswissenschaftlern (p < .001) sowie mit mittlerem Effekt zwischen den Rechtswissenschaftlern und 
Betriebswirten (p < .001).  
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Wissenschaftler, desto amerikanisierter sind deren Publikationsgewohnheiten.20 Im Vergleich 

der Disziplinen weisen die Verwaltungswissenschaftler und die Politikwissenschaftler die am 

stärksten amerikanisierten Publikationsgewohnheiten auf. Die folgenden Gruppen der Wirt-

schaftswissenschaftler und Soziologen haben ähnliche Werte in ihren Einstellungen zum Peer 

Review-Verfahren, sind aber in ihrer tatsächlichen Publikationstätigkeit weniger auf diese 

Journale ausgerichtet und auch in ihrer Publikationssprache weniger internationalisiert. Am 

schwächsten amerikanisiert sind erwartungsgemäß die Publikationsgewohnheiten der 

Rechtswissenschaftler.  

 

 
Abbildung 3. Amerikanisierung der Publikationsgewohnheiten nach Disziplinen 
Anmerkung: Nur Disziplinen mit N ≥ 15. Ein höherer Wert entspricht einer höheren Amerikanisierung. 
 

Dass sich die Verwaltungsrechtswissenschaft vornehmlich mit nationalstaatlichen Rechtsfra-

gen beschäftige und daher in der Tendenz weniger vergleichend sein könne und mit ihren 

spezifischen Fragestellungen auch weniger internationale Aufmerksamkeit zu erhalten in der 

Lage sei, sind bekannte Argumente.21 Die Wertschätzung des Amerikanisierungstrends ist in 

unseren Daten jedenfalls unter Verwaltungsrechtswissenschaftlern am geringsten ausgeprägt. 

																																																													
20 Gleichwohl bleiben die Gruppenunterschiede zwischen den Disziplinen in akzentuierter Form bestehen. Eben-
so bleiben die Unterschiede bestehen, wenn für die Variablen Geschlecht und Institution (Universität vs. sonstige 
Einrichtungen) kontrolliert wird. 
21 Die Stichhaltigkeit dieser Argumente wird aber immer mehr angezweifelt. Siehe beispielsweise die Empfeh-
lungen des Wissenschaftsrats (2012) zu den „Perspektiven der Rechtswissenschaft in Deutschland“. 
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Dass diejenigen, die sich gemäß ihrer Selbstzuschreibung in ihrer Ausbildung als vornehmlich 

von der Verwaltungswissenschaft geprägt sehen, die größte Affinität zu Amerikanisierung 

aufweisen erscheint jedoch erklärungsbedürftig. Wie weiter unten gezeigt werden wird, ist 

diese Gruppe sehr stark mit der Politikwissenschaft verbunden. Die Vermutung liegt daher 

nahe, dass viele Teilnehmer dieser Gruppe die vergleichend-empirisch orientierten verwal-

tungswissenschaftlichen Studiengänge in Konstanz oder Potsdam durchlaufen haben. 

Die Ergebnisse der beiden Spannungsfeldanalysen zur empirisch-analytische Orientie-

rung und der Amerikanisierung der Publikationsgewohnheiten lassen sich auch gemeinsam 

betrachten, denn beide beziehen sich auf verwaltungswissenschaftliche Forschungspraktiken; 

einerseits auf die Produktion von Forschungsergebnissen und andererseits auf deren Kommu-

nikation. Diese lassen sich als eine Forschungsorientierung mit zwei Dimensionen verstehen, 

die in einem Streudiagramm plastisch dargestellt werden können. Um die Übersichtlichkeit zu 

wahren, berücksichtigt Abbildung 4 nur die drei größten disziplinären Gruppen der Stichpro-

be: die Rechts-, Politik- und Verwaltungswissenschaftler.22 

 

																																																													
22 An der grundsätzlichen Verteilung entlang der beiden Achsen ändert auch die Einbeziehung der anderen Dis-
ziplinen nichts. Einzig die Betriebswirte mit durchschnittlich schwächerer empirisch-analytischer Orientierung 
und stärker amerikanisierter Publikationskultur ändern das Muster geringfügig.  
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Abbildung 4. Forschungsorientierung 
Legende: + Politikwissenschaftler, □ Rechtswissenschaftler, ○ Verwaltungswissenschaftler 
 

Es wird schnell ersichtlich, dass ein Zusammenhang zwischen empirisch-analytischer Orien-

tierung und Amerikanisierung der Publikationsgewohnheiten besteht.23 Grundsätzlich aber 

sind die Befragten weit verteilt. Alle Quadranten der angedeuteten Vierfeldergrafik sind be-

setzt, wenn auch in unterschiedlicher Intensität. Der untere rechte Quadrant ist dabei am 

dünnsten besiedelt. Es gibt also nur wenige Wissenschaftler, die amerikanisierte Publikati-

onsgewohnheiten bei einer schwach ausgeprägten empirisch-analytischen Orientierung auf-

weisen. In den übrigen Quadranten manifestieren sich die zuvor skizzierten Unterschiede der 

Rechtswissenschaftler, Politikwissenschaftler und Verwaltungswissenschaftler. Hohe ameri-

kanisierte Publikationsgewohnheiten und empirisch-analytische Orientierung weisen vor-

nehmlich Politik- und Verwaltungswissenschaftler auf; das Gegenteil trifft hauptsächlich auf 

Rechtswissenschaftler zu. Allerdings unterstreicht das Streudiagramm erneut, dass die Publi-

kationsgewohnheiten in der politikwissenschaftlichen Gemeinschaft und die empirisch-

analytische Orientierung in der Rechtswissenschaft ebenfalls heterogen sind. Bei aller Unter-

schiedlichkeit der Gruppen ist somit der Quadrant links oben mit Blick auf die Annäherung in 

																																																													
23 Diese Beziehung ist denn auch statistisch greifbar. Die empirisch-analytische Orientierung und die Amerikani-
sierung der Publikationsgewohnheiten korrelieren signifikant (r = .342, p < .001). 
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der Forschungsorientierung insofern der spannendste, als hier die Disziplinen am stärksten 

überlappen. Eingedenk der Tatsache, dass die Amerikanisierung der Publikationsgewohnhei-

ten auch eine Altersfrage ist, die Punkte sich also tendenziell nach rechts auf der x-Achse be-

wegen werden, scheint eine Annährung in der Produktion und Kommunikation von For-

schungsergebnissen zumindest möglich. 

 

Wissenstransfer  

Allgemein dient Wissenschaft dem Menschen dazu, durch Aufklärung ein humaneres und 

rationaleres Leben führen zu können. Eine Wissenschaft, die nicht dem Zweck verpflichtet ist, 

die Lebenspraxis des Menschen zu verbessern, ist schwer legitimierbar. Dennoch gibt es Un-

terschiede in der unmittelbaren Praxisrelevanz wissenschaftlicher Analyse und Erkenntnis. 

Das gilt für die theoretische Physik im Vergleich mit der Ingenieurswissenschaft ebenso wie 

etwa für die Biochemie im Hinblick auf die Medizin oder die allgemeine Linguistik im Ver-

gleich zur Sinologie. Auch die Verwaltungswissenschaft ist von dieser unterschiedlichen Prio-

ritätensetzung geprägt. Im Hinblick auf die Bedeutung von disziplinärem Wissenstransfer gibt 

es jene, die den Fokus eher auf Theorie- und Grundlagenorientierung legen, und jene, die die 

eigentliche Zweckerfüllung vor allem in einem auf konkrete Beratung von Politik- und Ver-

waltungseliten ausgerichteten Praxisbezug sehen. In diesem Sinne wird in der Verwaltungs-

wissenschaft – zu Recht oder Unrecht kann an der Stelle dahingestellt bleiben – Wissenstrans-

fer mitunter als Zielkonflikt zwischen Theorie- und Grundlagenorientierung sowie Praxisrele-

vanz beschrieben. Vor diesem Hintergrund wurden die Teilnehmer der Befragung ebenfalls 

um eine Positionierung zwischen den beiden Polen von Wissenstransfer gebeten.  

Die Skala „Grundlagen- und Theorieorientierung“ setzt sich aus drei Items zusammen. 

Einerseits wurden die Teilnehmer um ihre Einschätzung gebeten, ob sich die verwaltungswis-

senschaftliche Lehre und Forschung gegenwärtig „zu wenig“ oder „zu viel“ an Praxisbedürf-
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nissen und Theorieentwicklung orientiert. Die Antworten zur Stellung der Praxisbedürfnisse 

wurden entsprechend umkodiert. Andererseits wurden die Teilnehmer gefragt, worin sie die 

wichtigste Aufgabe der Verwaltungswissenschaft sehen, in problembezogener Anwendungs-

forschung oder theoretischer Grundlagenforschung. Auch die Skala „Grundlagen- und Theo-

rieorientierung“ erreicht eine akzeptable interne Konsistenz (Cronbach’s Alpha = .717).  

Hier zeigt sich zunächst, dass die Skalenwerte näher an der Mittelposition sind als im 

Falle der empirisch-analytischen Orientierung, allerdings mit einer ähnlichen Standardabwei-

chung. Dem entspricht, dass 47,1 Prozent über, 18,8 Prozent und 34,1 Prozent unter der Mit-

telposition liegen. Es weisen also weniger als die Hälfte der Befragten eine ausgeprägte 

Grundlagen- und Theorieorientierung auf, wobei sich die Teilnehmer im Durchschnitt knapp 

über der Mittelposition befinden. Auch in diesem Spannungsfeld zeigen sich Unterschiede 

zwischen den Disziplinen (siehe Abbildung 3).24 Die Vertreter der Soziologe sind dabei am 

stärksten theorie- und grundlagenorientiert. Es folgt erneut die Gruppe der Politikwissen-

schaftler, auch hier mit einer recht hohen internen Heterogenität. Eine solche weisen in dieser 

Frage auch die Verwaltungswissenschaftler auf, die im Durchschnitt die dritthöchste Theorie- 

und Grundlagenorientierung besitzen. Die geringsten Skalenwerte besitzen erneut die 

Rechtswissenschaftler, die ebenso wie die Betriebswirtschaftswissenschaftler einen Durch-

schnittswert unter der Mittelposition aufweisen. 

 

																																																													
24 Statistisch signifikant sind die Gruppenunterschiede mit jeweils mittlerem Effekt beim Rangsummentest zwi-
schen den Rechtswissenschaftlern und Politikwissenschaftlern (p < .001) und den Rechtswissenschaftslern und 
Soziologen (p = .015). Diese Unterschiede bleiben auch bestehen, wenn für die Variablen Alter, Geschlecht und 
Institution (Universität vs. sonstige Einrichtungen) kontrolliert wird.  
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Abbildung 5. Grundlagen- und Theorieorientierung nach Disziplinen 
Anmerkung: Nur Disziplinen mit N ≥ 15. Ein höherer Wert entspricht einer höheren Grundlagen- und Theorie-
orientierung. 
 

Es war wohl zu erwarten, dass die präskriptiv orientierten Disziplinen Betriebswirtschaftsleh-

re und Rechtswissenschaft einen stärkeren Praxisbezug im Wissenstransfer befürworten. Dies 

mag auch darin begründet liegen, dass in der Ausbildung beider Gruppen die Beschäftigungs-

befähigung der Studierenden seit jeher in höherem Maße betont wird als es in den Sozialwis-

senschaften der Fall ist. Es sind jedenfalls stärker auf die spätere Berufstätigkeit ausgerichtete 

Ausbildungswege, in denen die Studierenden früh an die Praxisnähe herangeführt werden. In 

den Sozialwissenschaften stehen hingegen Grundlagen- und Theoriebildung an erster Stelle; 

Praxistransfer findet hier nur langsam Eingang in die Curricula. Wer also aus beiden Gruppen 

letztlich als Wissenschaftler hervorgeht, hat wohl bereits eine entsprechende Vorprägung er-

halten.  

 

Disziplinäre Eigenständigkeit 

Die Analyse des Staats- und Verwaltungsapparates mit Blick auf dessen Optimierung kann als 

eine Hauptaufgabe der Verwaltungswissenschaft angesehen werden (König 1978: 1). Aller-

dings hat die Verwaltungswissenschaft keine einheitliche Frageperspektive entwickelt; Effizi-

enz, Effektivität, demokratische Legitimation und rechtsstaatliche Legitimität von Verwal-
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tungshandeln und Verwaltungsstrukturen bilden gleichberechtigte Fluchtpunkte verwaltungs-

wissenschaftlicher Ansätze (Schuppert 2000: 44ff.). Ganz unabhängig vom vorherrschenden 

nationalen Institutionalisierungsgrad einer disziplinären Verwaltungswissenschaft als einem 

akademischen Projekt ist also ein ausgeprägter Pluralismus der verwaltungswissenschaftli-

chen Erkenntnisinteressen zu konstatieren (König 1970). Die nicht zu leugnende Konkurrenz, 

die das Verhältnis zwischen verwaltungswissenschaftlicher Forschung und der Wissenspro-

duktion in verwandten Fächern prägt, wirft daher Fragen der relativen Eigenständigkeit einer-

seits und nach der Integrationsfähigkeit der Verwaltungswissenschaft andererseits auf. Ob es 

tatsächlich eine eigenständige – und letztendlich auch hinreichend selbständige – Disziplin 

Verwaltungswissenschaft gibt oder geben muss, ist umstritten. Unbestritten ist allerdings, 

dass für die Verwaltungswissenschaft die Frage der Abgrenzung zu ihren Partnerdisziplinen 

eine beständige Herausforderung darstellt.  

Um die Ansichten zur Notwendigkeit disziplinärer Eigenständigkeit unter den Teil-

nehmern zu ermitteln, wurden sie um ihre Einschätzung der gegenwärtig vorherrschenden 

Multidisziplinarität des Faches gebeten. Sie wurden gefragt, ob es deutschen Verwaltungswis-

senschaft aufgrund ihrer „multidisziplinären Auffächerung“ nicht gelinge, neue Paradigmen 

zu entwickeln und damit Reformen anzustoßen oder die internationale Debatte zu befruchten, 

ob die unterschiedliche „disziplinäre Anbindung“ verwaltungswissenschaftlicher Forschung 

und Lehre negative Auswirkungen habe, und ob die „fehlende disziplinäre Eigenständigkeit“ 

der deutschen Verwaltungswissenschaft zur Marginalisierung verwaltungswissenschaftlicher 

Themen führe. Die entstehende Skala „multidisziplinäre Orientierung“ hat ebenfalls akzeptab-

le interne Konsistenz (Cronbach’s Alpha = .723).  

Ähnlich zur Amerikanisierung der Publikationsgewohnheiten sind die Werte für die 

multidisziplinäre Orientierung im Durchschnitt nahe der Mittelposition. Sie besitzen eine hö-

here Standardabweichung als die Skalen der empirisch-analytischen Orientierung sowie der 
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Grundlagen- und Theorieorientierung. So befinden sich unter den Befragten 43,3 Prozent 

über, 12,7 Prozent auf und 44 Prozent unter der Mittelposition. Im Durchschnitt befürworten 

die Teilnehmer marginal ein multidisziplinäres Modell der Verwaltungswissenschaft – oder 

lehnen es jedenfalls nicht explizit ab. Aber auch in dieser Frage gibt es Unterschiede zwischen 

den disziplinären Gruppen; sie fallen allerdings weniger stark aus als bei den anderen Skalen 

(siehe Abbildung 5).25 Aufschlussreich ist erneut die Heterogenität innerhalb der Disziplinen. 

Rechtswissenschaftler und Politikwissenschaftler sind als Gruppen intern zu einem ähnlichen 

Grad unentschieden. Wie vielleicht zu erwarten war, sind die Verwaltungswissenschaftler 

gegenüber der Multidisziplinarität zudem eher kritisch eingestellt.  

 

 
Abbildung 6. Multidisziplinäre Orientierung nach Disziplinen 
Anmerkung: Nur Disziplinen mit N ≥ 15. Ein höherer Wert entspricht einer höheren multidisziplinären Orientie-
rung. 
 

Zusammengenommen bilden die Spannungsfelder der Grundlagen- und Theorieorientierung 

sowie der multidiziplinären Orientierung einen Rahmen für die Ansichten zur grundsätzlichen 

Ausrichtung und universitären Aufstellung des Faches Verwaltungswissenschaft. Auch die 

Verteilung in diesen zwei Dimensionen der Fachorientierung können in einem Streudiagramm 

																																																													
25 Dementsprechend gibt es auch keine statistisch signifikanten Gruppenunterschiede. 
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plastisch dargestellt werden.26 Abbildung 7 zeigt, dass bei der Fachorientierung – anders als 

bei der Forschungsorientierung – keine deutlichen Muster zutage treten.27 Zwar weisen die 

Politikwissenschaftler und die Verwaltungswissenschaftler durschnittlich höhere Werte in der 

Grundlagen- und Theorieorientierung auf, sie sind aber auf alle vier Quadranten der 

angedeuteten Vierfeldergrafik verteilt. Gleiches gilt für die Rechtswissenschaftler, die zwar 

tendenziell eher Präferenzen für ein anwendungsorientiertes Fach aufweisen, aber nicht 

ausschließlich auf der oberen Hälfte der y-Achse zu verorten sind. Die Einbeziehung der 

multidisziplinären Orientierung, bei der sich bekanntlich keine Muster zwischen den 

disziplinären Gruppen zeigen, komplettiert das komplexe Bild der Fachorientierung.  

 

 
Abbildung 7. Fachorientierung 
Legende: + Politikwissenschaftler, □ Rechtswissenschaftler, ○ Verwaltungswissenschaftler 
 

																																																													
26 Auch hier verändert die Einbeziehung der weiteren Disziplinen das grundsätzliche Muster nicht. 
27 Es besteht denn auch kein statistischer Zusammenhang zwischen der multidisziplinären Orientierung und der 
Grundlagen- und Theorieorientierung. Gleichzeitig korreliert letztere sowohl mit der empirisch-analytischen 
Orientierung (r = .285, p < .001) als auch mit der Amerikanisierung der Publikationsgewohnheiten (r = .311, p < 
.001), was gegen eine Aufteilung der vier Skalen in Forschungs- und Fachorientierung sprechen mag. Es wäre 
allerdings auch verwunderlich gewesen, wenn diese Dimensionen gar nicht im Zusammenhang stünden; eine 
solche Unabhängigkeit zu suggerieren, ist nicht das Anliegen gewesen. Daher ist die konzeptionelle Unterschei-
dung zwischen Forschungs- und Fachorientierung unserer Meinung nach eine aufschlussreiche Möglichkeit, das 
Feld der Verwaltungswissenschaften zu vermessen.  
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Diese Verteilung lässt zwei Interpretationen zu. Einerseits lässt sich argumentieren, dass in 

der verwaltungswissenschaftlichen Gemeinschaft kein Konsens zur Aufstellung des Faches 

herrscht. Weder zur Prioritisierung der Grundlagen- oder Anwendungsforschung noch zur 

Notwendigkeit der diszplinären Eigenständigkeit zeichnet sich eine gemeinsame Linie ab. 

Andererseits lässt sich aber auch argumentieren, dass in der verwaltungswissenschaftlichen 

Fachorientierung kein Lagerdenken vorherrscht. Es finden sich sowohl eher praxisorientierte 

Politikwissenschaftler als auch eher grundlagenorientierte Rechtwissenschaftler; und bei der 

Frage, ob die gegenwärtig multidisziplinäre Aufstellung für die Fachgemeinschaft hinderlich 

sei, finden sich bei beiden Gruppen keine identifizierbaren Fronten. Es bleibt zu diskutieren, 

ob diese Unterscheide in der Fachorientierung letzten Endes förderlich oder hinderlich für die 

Herausbildung einer gemeinsamen disziplinären Identität „Verwaltungswissenschaft“ sind.  

Zusammengenommen ergibt die Analyse der vier Spannungsfelder also ein recht gespal-

tenes Bild der deutschen Verwaltungswissenschaft. Häufig, aber nicht immer, finden sich 

disziplinäre Muster. Angesichts dieses Befundes kann abschließend gefragt werden, wie denn 

die deutschen Verwaltungswissenschaftler den Austausch zwischen den verschiedenen Dis-

ziplinen bewerten und ob sie einer einzelnen Verwaltungswissenschaft überhaupt eine diszip-

linübergreifende Integrationsfähigkeit zutrauen.  

 

6. Integrations- und Verflechtungspotenzial zwischen den Subdisziplinen 

Um die Wahrnehmung von Verflechtungen zwischen den einschlägigen Verwaltungswissen-

schaften zu eruieren, haben wir die Teilnehmer erstens gefragt, welche Disziplinen – abgese-

hen von ihrer eigenen – für ihre verwaltungswissenschaftliche Forschung wichtig sind. 

Grundsätzlich zeigen die Befragten eine hohe Aufgeschlossenheit gegenüber den anderen 

Fachgebieten. Dabei bezeichneten sie im Durchschnitt deutlich mehr als zwei andere Diszip-

linen als wichtig für die eigene Forschung. Die Rechtwissenschaftler in der Stichprobe gaben 

durchschnittlich 2,8 Fachgebiete an, die Politikwissenschaftler 2,55 und die Verwaltungswis-
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senschaftler sogar 3,38. Was die Bedeutung der bislang diskutierten Disziplinen untereinander 

betrifft, sind drei Muster zu erkennen (siehe auch Tabelle 5 unten).28 Erstens ist die Politik-

wissenschaft bei den Vertretern aller anderen Disziplinen das wichtigste Fachgebiet neben 

dem eigenen. Zweitens sind die Affinitäten zwischen den Fachgebieten selten gleichverteilt. 

So geben beispielsweise 74 Prozent der Rechtswissenschaftler an, die Politikwissenschaft sei 

für die eigene Forschung wichtig; umgekehrt sind es nur 58 Prozent. Drittens zeigen die Ver-

waltungswissenschaftler in der Stichprobe eine sehr hohe Affinität zur Politikwissenschaft.  

 

Tabelle 5. Bedeutung anderer Disziplinen für eigene Forschung 

 Disziplin der akademischen Ausbildung 

Politikwis-
senschaft 

Soziolo-
gie 

Rechtswis-
senschaft 

Betriebs-
wirtschafts-

lehre 

Volkswirt-
schaftsleh-

re 

Verwal-
tungswis-
senschaft 

W
ic

ht
ig

 fü
r 

ei
ge

ne
 F

or
sc

hu
ng

 

Politikwissenschaft  95% 74% 68% 67% 94% 

Soziologie 73%  50% 56% 28% 68% 

Rechtswissenschaft 58% 58%  56% 50% 53% 

Betriebswirt-
schaftslehre 22% 58% 37%  50% 53% 

Volkswirtschafts-
lehre 30% 16% 29% 44%   32% 

Anmerkung: Nur Disziplinen mit N ≥ 15, nur Wissenschaftler, Mehrfachnennungen möglich. Gerundete Pro-
zentzahlen. 
 

Die Teilnehmer wurden ebenfalls gefragt, welche Disziplin ihrer Meinung nach am besten 

geeignet wäre, für die Verwaltungswissenschaft eine Leit- oder Integrationsfunktion einzu-

nehmen. Hier ist zunächst auffällig, dass zwischen 20 Prozent (Politikwissenschaft) und 48 

Prozent (Betriebswirtschaft) der Befragten je Subdisziplin angaben, die Verwaltungswissen-

schaft brauche überhaupt keine Leitdisziplin (siehe auch Tabelle 6). Neben den Betriebswir-

ten waren vor allem die Verwaltungswissenschaftler dieser Meinung, was in Anbetracht einer 

																																																													
28 Diese Disziplinen haben auch die (relativ) meisten Nennungen. Weitere wichtige Fachgebiete, die genannt 
wurden, sind die Psychologie (73 Nennungen), die Geschichtswissenschaft (68) und die Informatik (46). Hier 
gibt es bei der Informatik insofern nennenswerte Gruppenunterschiede, als die Rechtswissenschaftler stärker 
damit befasst sind als andere Disziplinen.  
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tendenziellen Befürwortung einer Verwaltungswissenschaft als eigener Disziplin aus dem 

Kreis der Verwaltungswissenschaftler wenig überraschen dürfte.  

Welche Disziplin für eine Leit- und Integrationsfunktion geeignet sei, darüber herrscht 

allerdings kein Konsens. Bemerkenswert sind hier die Anteile jener Personen, die ihre eigene 

Disziplin für am besten geeignet halten. Bei nahezu allen Fachgebieten sind es zwar klare 

relative Mehrheiten, aber jeweils deutlich unter 50 Prozent der eigenen Vertreter. Die Aus-

nahme hierzu stellt allein die Politikwissenschaft dar, deren Vertreter zu 69 Prozent das eige-

ne Fachgebiet als geeignet ansehen, eine Leit- und Integrationsfunktion für die Verwaltungs-

wissenschaft auszuüben. Mit ihrer Überzeugung von der Integrationsfähigkeit ihrer eigenen 

Disziplin sind die Politikwissenschaftler zudem nicht ganz alleine; die Politikwissenschaft ist 

bei den anderen Fachgruppen immerhin jeweils die zweite Wahl. 

 

Tabelle 6. Einschätzungen zu möglicher Leit- und Integrationsfunktion für die Verwaltungswissenschaft 

 Disziplin der akademischen Ausbildung 

Politikwis-
senschaft 

Sozio-
logie 

Rechts-
wissen-
schaft 

Betriebs-
wirtschafts-

lehre 

Volkswirt-
schaftsleh-

re 

Verwal-
tungswis-
senschaft 

Ei
gn

un
g 

al
s L

ei
td

is
zi

pl
in

 Politikwissenschaft 69% 17% 14% 14% 17% 38% 

Soziologie 7% 46% 5% 0% 0% 2% 

Rechtswissenschaft 2% 4% 43% 3% 6% 6% 

Betriebswirtschaftslehre 0% 0% 0% 31% 6% 6% 

Volkswirtschaftslehre 0% 0% 0% 3% 44% 0% 

Andere 2% 4% 1% 0% 0% 0% 

Verwaltungswissen-
schaft braucht keine 

Leitdisziplin 
20% 29% 37% 48% 28% 47% 

Anmerkung: Nur Disziplinen mit N ≥ 15. Praktiker und Wissenschaftler. Gerundete Prozentzahlen. 
 
 
Damit eine stärkere Integration der Verwaltungswissenschaften gelingen kann, bedarf es al-

lerdings auch eines gemeinsamen Theoriekanons. Zwar muss sich hierfür keine dominante 

Strömung in möglichst vielen Subdisziplinen entwickeln; eine gewisse Offenheit gegenüber 

einigen etablierten Theorien erleichtert jedoch die gegenseitige Anschlussfähigkeit. Hier zeigt 
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sich, dass die Entscheidungs- und Handlungstheorie in nahezu allen Disziplinen eine hohe 

Relevanz zukommt – auch und gerade in der Rechtswissenschaft. In schwächerer Form gilt 

dies auch für den Neo-Institutionalismus bzw. die Neue Institutionenökonomie, deren Rele-

vanz jedoch wesentlich stärker in den Sozialwissenschaften ausgeprägt ist. Dennoch könnten 

diese beiden Strömungen die theoretische Grundlage für den disziplinären Austausch bilden. 

 

Tabelle 7. Einschätzungen zur Relevanz theoretischer Ansätze für die eigene Forschung 

 

Politikwis-
senschaft 

Sozio-
logie 

Rechtswis-
senschaft 

Volkswirt-
schaftslehre 

Betriebswirt-
schaftslehre 

Verwal-
tungswissen-

schaft 
Entscheidungs- und  

Handlungstheorie 60% 53% 60% 56% 1% 59% 

Neo-Institutionalismus 82% 68% 20% 28% 44% 82% 
Neue Institutionenökonomie 82% 68% 20% 28% 44% 82% 

Systemtheorie 34% 21% 32% 94% 72% 47% 
Spieltheorie 23% 79% 41% 28% 40% 29% 

Konstruktivismus 29% 16% 17% 50% 20% 15% 
Behaviorismus 28% 42% 16% 0% 16% 18% 

Hermeneutik 18% 0% 14% 28% 44% 21% 
Anmerkung: Nur Disziplinen mit N ≥ 15 und theoretische Ansätze mit mind. 30% innerhalb einer Disziplin. 
Wissenschaftler. Gerundete Prozentzahlen.  
 

7. Einsichten und Thesen 

Dieses Papier zielte darauf ab, Konturen des Selbstverständnisses der deutschen Verwal-

tungswissenschaft freizulegen. Hierfür wurden erste Ergebnisse einer Befragung präsentiert, 

an der mehr als 400 Verwaltungswissenschaftler teilnahmen. Politikwissenschaftler und 

Rechtswissenschaftler bilden dabei die größten Gruppen. Die Teilnehmer sind gesellschafts-

politisch überwiegend liberal eingestellt und hegen – wenig überraschend – ein vergleichs-

weise großes Vertrauen in den Staat und sein Steuerungspotenzial.  

Der Umstand, dass bei den Vorarbeiten zu diesem Projekt problemlos ein ergiebiges 

Sample „Verwaltungswissenschaftler“ recherchiert werden konnte, deutet darauf hin, dass die 

verwaltungswissenschaftliche Gemeinschaft in Deutschland größer ist als dies innerhalb der 

eigenen (wahrscheinlich überwiegend monodisziplinären) Netzwerke wahrgenommen wird. 
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Das zum Ausdruck gebrachte positive Interesse der Teilnehmer an den Resultaten der Befra-

gung erstaunt ebenfalls. Vielleicht ist also die verwaltungswissenschaftliche Gemeinschaft in 

Deutschland nicht nur umfangreicher als gedacht, sondern eventuell haben in dieser Gruppe 

Fragen der disziplinären Selbstreflexion derzeit Konjunktur.29 

 Was die Forschungsinteressen dieser Fachgemeinschaft anbelangt, so werden prioritär 

die Bereiche Digitalisierung, Europäisierung, Internationalisierung, Bürgerbeteiligung und 

Migration genannt. Selbst wenn unterstellt wird, dass innerhalb dieser Themenpalette der Fo-

kus auf die Rolle des staatlich-administrativen Apparates gesetzt wird, fällt doch auf, dass 

diese Schwerpunkte jenseits altbewährter administrativer Struktur-, Organisations- und Perso-

nalfragen liegen. Klassische verwaltungswissenschaftliche Zugänge scheinen also von einer 

Politikfeldperspektive umfassend ergänzt oder gar verdrängt zu werden. Die Frage nach dem 

Potenzial des policy-analytischen Ansatzes für die Verwaltungswissenschaft (Benz 2003; 

Döhler 2014; kritisch Bogumil, Jann, Nullmeier 2006) bleibt somit aktuell. Die Policy-

Analyse bliebe demnach das unvollendete Projekt einer empirischen Verwaltungswissen-

schaft – wie bereits vor mehr als vier Jahrzehnten skizziert (Scharpf 1973). 

Vor diesem Hintergrund passt es, dass eine Mehrheit der Verwaltungswissenschaftler 

empirisch-analytischer Verwaltungsforschung ein größeres Gewicht zuerkennt. Neben der 

inhaltlichen Ausrichtung kann in Anbetracht der bevorzugten methodischen Herangehenswei-

se daher von einem deutlichen Bedeutungszuwachs der Sozialwissenschaften für die gesamte 

deutsche Verwaltungswissenschaft gesprochen werden.  

 Die befragten Verwaltungswissenschaftler sehen allerdings den Zustand der Verwal-

tungswissenschaft in Deutschland durchweg pessimistisch. Damit koinzidiert – aus politik-

wissenschaftlicher Perspektive: ironischer Weise – die gestiegene Bedeutung ihrer sozialwis-

senschaftlichen Ausrichtung mit dem fortschreitenden Verlust gesellschaftlicher Relevanz des 

																																																													
29 Zwei Tagungen, die zu dem Themenkomplex Perspektiven bzw. Zukunft der Verwaltungswissenschaft 2016 
in München und Speyer stattfanden, deuten ebenfalls auf einen solchen Trend hin. 
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Faches insgesamt. Jedenfalls stoßen die konkreten Forschungsergebnisse der Verwaltungs-

wissenschaft nach übereinstimmender Wahrnehmung ihrer Fachvertreter in Deutschland auf 

wenig öffentliches Interesse, Verwaltungswissenschaftler könnten wenig Einfluss auf die po-

litische Gestaltung von gesellschaftlichen Problemen nehmen und dem eigenen Fach wird 

eine geringe Attraktivität auf Studierende und auf Nachwuchswissenschaftler attestiert.  

Die Deutlichkeit, mit der diese Positionen vertreten werden, ist als besorgniserregend 

einzustufen. Denn in Anbetracht des intellektuellen Diasporadaseins der verwaltungswissen-

schaftlichen Teildisziplinen gibt es kaum Aussichten auf schnelle Abhilfe. Denn hierzu müss-

ten wohl zwei Dinge zusammentreffen. Zum einen – nimmt man die Hochzeiten der deut-

schen Verwaltungswissenschaft zwischen Mitte der 60er und Ende der 70er Jahre als Orien-

tierung – müsste staatlicherseits eine neue Nachfrage nach administrativem Steuerungswissen 

und nach der Analyse der verbleibenden Möglichkeiten problemadäquater politisch-

administrativer Strukturen und Prozesse unter den gegenwärtigen Bedingungen einsetzen 

(Fach 1982). Zweitens müsste eine „Reintegration der Verwaltungswissenschaften zur über-

greifenden Verwaltungswissenschaft mit einer zentralen Fragestellung und einem fassungs-

kräftigen theoretischen Ansatz“ (Scharpf 1973: 11) erfolgreich ins Werk gesetzt werden. Die 

Chancen auf Verwirklichung einer solchen intellektuellen „Reintegration“ sind aber gerade 

angesichts des gespaltenen Selbstverständnis, das nach Ergebnissen der vorliegenden Befra-

gung die verwaltungswissenschaftlichen Subdisziplinen kennzeichnet, heute wohl eher gerin-

ger als noch Anfang der 1970er Jahre.  

Allerdings lohnt in diesem Zusammenhang ein genauerer Blick auf die herausgearbei-

teten Spannungsfelder. Denn im Hinblick auf wissenschaftstheoretische Grundposition, Pub-

likationskultur und Wissenstransfer werden einerseits Konturen einer Verwaltungswissen-

schaft deutlich, die eine empirisch-analytische Herangehensweise, Internationalisierung der 

Publikationskultur und Grundlagenfokus in den Vordergrund rückt. Andererseits wird Ver-

waltungswissenschaft durch einen normativ-präskriptiver Ansatz, nationale Kommunikati-
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onsvorlieben und einem Primat auf die angewandte Forschung betrieben. Man findet diese 

beiden Typen innerhalb aller verwaltungswissenschaftlichen Subdisziplinen; allerdings mit 

einer Häufig des ersteren Typus in den Sozialwissenschaften und des letzteren in den Rechts-

wissenschaften. Man muss diese Unterschiede zwischen den Disziplingruppen nicht überstra-

pazieren. Eine Öffnung zur empirisch-analytischen Herangehensweise und eine fortschreiten-

de Amerikanisierung der Publikationsgewohnheiten sind auch für die Rechtswissenschaft 

nicht völlig auszuschließen (Wissenschaftsrat 2012). Je stärker die Rechtswissenschaft diesen 

Weg ginge, desto fruchtbarer würde künftig der interdisziplinäre Dialog.30 Den theoretischen 

Nährboden für einen solchen intensivierten, innerverwaltungswissenschaftlichen Austausch 

könnte die Entscheidungs- und Handlungstheorie bieten, die sich schon jetzt in den meisten 

verwaltungswissenschaftlichen Subdisziplinen hoher Beliebtheit erfreuen – und insbesondere 

auch in der Debatte um eine Neue Verwaltungsrechtswissenschaft von Seiten der Rechtswis-

senschaft aufgegriffen wurden (Voßkuhle 2006; Burgi 2011). 

Das Ziel wäre die Konsolidierung einer in ihren Forschungsinteressen zwar geteilten, 

in ihrem Ansatz aber dezidiert empirischen Verwaltungswissenschaft (Voßkuhle 2006: 19ff). 

Innerhalb dieses Feldes wäre wohl die Politikwissenschaft diejenige Disziplin, von der in den 

Augen der Fachvertreter aller anderen verwaltungswissenschaftlichen Teildisziplinen das 

größte Integrationspotenzial ausgeht. Eine solche Leitfunktion dürfte ihrerseits aber gerade 

nicht in eine Verabsolutierung bestimmter disziplinärer Fragestellungen, methodischen Her-

angehensweisen und innerakademischen Kommunikationswegen münden.  

Themenspezifische und punktuelle Integrationen verschiedener disziplinärer Sichtwei-

sen haben ohnehin auch zukünftig eine gute Umsetzungsperspektiven; eine generelle „Rein-

tegration der Verwaltungswissenschaften“ mit dem Ziel einer „zentralen Fragestellung“ und 

einem „fassungskräftigen theoretischen Ansatz“ erscheint indes illusorisch. Gleiches gilt 

																																																													
30 Zudem soll hier nichts dramatisiert werden. In multidisziplinären Konstellationen, also auf der Ebene der kon-
kreten Problemanalyse und ggf. Problemlösung, bestehen nach wie vor vielfältige und produktive Kooperationen 
zwischen den verwaltungswissenschaftlichen Teildisziplinen.  
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schließlich für den institutionellen und fachlichen Aufbau der Verwaltungswissenschaft. Zu 

diffus erscheinen die Einstellungen zur Fachorientierung, als dass sich in naher Zukunft eine 

Dynamik zur Etablierung einer eigenständigen Disziplin mit strukturellem Unterbau entspin-

nen könnte. Da eine Etablierung der Verwaltungswissenschaft an deutschen Universitäten 

weiterhin außer Reichweite bleibt, ist die Frage, wie sich die real existierende Verwaltungs-

wissenschaft als Konglomerat lose gekoppelter Disziplinen produktiv weiterentwickeln kann, 

offen.   
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Anhang: Verwendete Fragen 

Folgende inhaltliche Befragungselemente wurden für die vorliegen Analyse verwendet.  

 

 

A1. Welche der folgenden Disziplinen hat Sie bei Ihrer Ausbildung am meisten geprägt?  

Politikwissenschaft 
Soziologie 
Rechtswissenschaft 
Betriebswirtschaft 
Psychologie 
Verwaltungswissenschaft 
Volkswirtschaft 
Naturwissenschaften 
Informatik 
Ingenieurswissenschaft 
Geschichtswissenschaft 
Philosophie 
Anthropologie 
Andere (mit Angabe) 
 
 

A2. Sehen Sie sich eher als Wissenschaftler/in oder Praktiker/in? 

Wissenschaftler/in 
Praktiker/in 
 

 

B3. Wir möchten Sie zunächst fragen, worin Sie die wichtigste Aufgabe der Verwaltungs-
wissenschaft sehen. Sollte die Verwaltungswissenschaft überwiegend problembezoge-
ne Anwendungsforschung betreiben oder sollte sie sich auf theoretische Grundlagen-
forschung konzentrieren? 

Konzentration auf Anwendungsforschung 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Konzentration auf Grundlagenfor-
schung 

Teil der Skala „Grundlagen- und Theorieorientierung“ 

 

 

B4. Wo liegen Ihrer Ansicht nach relevante und dringliche verwaltungswissenschaftliche 
Forschungsfelder in der Zukunft? Bitte nennen Sie diese in Stichworten und berück-
sichtigen Sie auch solche Gebiete, auf denen Sie persönlich nicht zu forschen beab-
sichtigen. Bitte geben Sie Ihre Stichworte durch Semikolons getrennt an (;).  

[offen] 
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B5. Im Großen und Ganzen: Würden Sie sagen, verwaltungswissenschaftliche Lehre und 
Forschung orientiert sich zu wenig beziehungsweise zu viel an folgenden Aspekten: 
(wobei 1 = "zu wenig"; 5 = "zu viel") 

Praxisbedürfnissen (zu wenig) 1 – 2 – 3– 4 – 5 (zu viel)* 

Theorieentwicklung (zu wenig) 1 – 2 – 3– 4 – 5 (zu viel)*  

Methoden der empirischen Sozialforschung (zu wenig) 1 – 2 – 3– 4 – 5 (zu viel)† 

quantitativer Analyse (zu wenig) 1 – 2 – 3– 4 – 5 (zu viel) † 

empirisch-analytischem Vorgehen (zu wenig) 1 – 2 – 3– 4 – 5 (zu viel) † 

 

* Teil der Skala „Grundlagen- und Theorieorientierung“ 

† Teil der Skala „Empirisch-analytische Orientierung“ 

 

B6a. Uns interessiert Ihre Meinung zu der folgenden Aussage: 

Die Attraktivität verwaltungswissenschaftlicher Themen auf Studierende ist gering. Die bes-
ten Studierenden wählen in der Regel eher andere Schwerpunkte. 

1 - trifft zu 
2 - trifft eher zu 
3 - teils-teils  
4 - trifft eher nicht zu  
5 - trifft nicht zu  
kann ich nicht einschätzen 

 

C7a. In welchen verwaltungswissenschaftlichen Schwerpunkten sind Sie hauptsächlich tä-
tig? [Mehrfachnennungen möglich] 

Öffentliches Management 
Führung und Personal 
Öffentliche Wirtschaft 
Öffentliche Finanzen, Haushalte 
Organisation und Organisationsumfeld 
Politische Systeme und Policy-Analyse 
Implementation und Evaluation 
Bürokratie-Analyse, Verhältnis Verwaltung und Politik 
Verhältnis Bürger und Verwaltung 
Verfassungs- und Verwaltungsrecht 
Besonderes Verwaltungsrecht 
Europarecht  
internationales und transnationales Verwaltungsrecht  
Verwaltungsgeschichte 



	

46	
	

Verwaltungsinformatik 
Verwaltungspsychologie 
Anderem (mit Angabe) 
Trifft nicht auf mich zu 
 
 
 
C8a. Abgesehen von Ihrer eigenen wissenschaftlichen Disziplin, welche der folgenden Dis-

ziplinen sind für Ihre verwaltungswissenschaftliche Forschung wichtig? [Mehrfach-
nennungen möglich] 

 
Politikwissenschaft 
Soziologie 
Rechtswissenschaft 
Betriebswirtschaft 
Psychologie 
Volkswirtschaft 
Naturwissenschaften 
Informatik 
Ingenieurswissenschaft 
Geschichtswissenschaft 
Philosophie 
Anthropologie 
Andere (mit Angabe) 
 

D17. Die Leistungen der Verwaltungswissenschaft in Forschung und Lehre haben in 
Deutschland einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert. 

1 - trifft zu 
2 - trifft eher zu 
3 - teils-teils  
4 - trifft eher nicht zu  
5 - trifft nicht zu  
kann ich nicht einschätzen 
 

 

D18. Im Vergleich zu früheren Jahrzehnten ist das öffentliche Interesse in Deutschland an 
verwaltungswissenschaftlichen Themen derzeit gering. 

1 - trifft zu 
2 - trifft eher zu 
3 - teils-teils  
4 - trifft eher nicht zu  
5 - trifft nicht zu  
kann ich nicht einschätzen 
 

D19. Wie schneidet im Hinblick auf sachpolitischen Einfluss Ihrer Meinung nach die deut-
sche Verwaltungswissenschaft im Vergleich zu verwaltungswissenschaftlichen 
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„Communities“ anderer westlicher Länder (wie die USA, das Vereinigte Königreich 
oder die Niederlande) ab?  

Sehr schlecht (viel weniger Einfluss) 1 - 2 - 3 - 4 - 5  Sehr gut (viel mehr Einfluss) 
kann ich nicht einschätzen 
 

 

D20. Es gibt die Ansicht, dass in der deutschen Verwaltungswissenschaft der rechtswissen-
schaftliche Ansatz dominiert. Dadurch würde, so eine Sichtweise, der Fokus auf natio-
nale Problemstellungen und Sichtweisen gefördert, der die internationale Sichtbarkeit 
und Austauschfähigkeit der deutschen Verwaltungswissenschaft verringere. Trifft die-
se Aussage Ihrer Meinung nach zu? 

1 - trifft zu 
2 - trifft eher zu 
3 - teils-teils  
4 - trifft eher nicht zu  
5 - trifft nicht zu  
kann ich nicht einschätzen 
 
 
D21. Es gibt die Meinung, dass in der deutschen Verwaltungswissenschaft empirische Fra-
gestellungen und Forschungsanstrengungen in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewon-
nen haben. Die sozialwissenschaftliche Verwaltungswissenschaft erlange demnach in 
Deutschland immer größere Bedeutung. Trifft diese Aussage Ihrer Meinung nach zu? 

1 - trifft zu 
2 - trifft eher zu 
3 - teils-teils  
4 - trifft eher nicht zu  
5 - trifft nicht zu  
kann ich nicht einschätzen 
 

 

E23. Wir sind an Ihrer Meinung zu folgenden Aussagen interessiert.  

Aufgrund ihrer „multidisziplinären Auffächerung“ gelingt es der deutschen Verwaltungswis-
senschaft nicht, neue Paradigmen zu entwickeln und damit Reformen anzustoßen oder die 
internationale Debatte zu befruchten.  
1 - trifft zu 
2 - trifft eher zu 
3 - teils-teils  
4 - trifft eher nicht zu  
5 - trifft nicht zu  
kann ich nicht einschätzen 

 
Die unterschiedliche „disziplinäre Anbindung“ verwaltungswissenschaftlicher Forschung und 
Lehre hat keine negativen Auswirkungen.  
1 - trifft zu 
2 - trifft eher zu 
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3 - teils-teils  
4 - trifft eher nicht zu  
5 - trifft nicht zu  
kann ich nicht einschätzen 

 
Die „fehlende disziplinäre Eigenständigkeit“ der deutschen Verwaltungswissenschaft führt 
zur Marginalisierung verwaltungswissenschaftlicher Themen.  
1 - trifft zu 
2 - trifft eher zu 
3 - teils-teils  
4 - trifft eher nicht zu  
5 - trifft nicht zu  
kann ich nicht einschätzen 

Teile der Skala „Multidisziplinäre Orientierung“ 

 

 

E24. Welche Disziplin wäre Ihrer Meinung nach am besten geeignet, für die Verwaltungs-
wissenschaft eine Leit- oder Integrationsfunktion einzunehmen?  

Politikwissenschaft 
Soziologie 
Rechtswissenschaft 
Betriebswirtschaft 
Psychologie 
Volkswirtschaft 
Naturwissenschaften 
Informatik 
Ingenieurswissenschaft 
Geschichtswissenschaft 
Philosophie 
Anthropologie 
Die Verwaltungswissenschaft braucht keine Leitdisziplin. 
Andere (mit Angabe) 
 

 

G30a. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, verwaltungswissenschaftliche Forschungsergeb-
nisse zu publizieren. Im Folgenden geht es darum, wo Sie die Ergebnisse Ihrer bishe-
rigen Forschung publiziert haben. In welchen Formaten publizieren Sie vornehmlich? 
(wobei 1 = sehr selten; 5 = sehr häufig)  

 

Beiträge in Zeitschriften mit Peer-Review  

1 (sehr selten) bis 5 (sehr häufig) 

Teil der Skala „Amerikanisierung der Publikationsgewohnheiten“ 
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G32a. Wenn Sie einmal an Ihre bisherigen Publikationen denken, in welchen Sprachen sind 
diese  erschienen? 

Ausschließlich in deutscher Sprache 
Überwiegend in deutscher Sprache  
Zu etwa gleichen Teilen in deutscher Sprache und anderen Sprachen  
Überwiegend in anderen Sprachen 
Ausschließlich in anderen Sprachen 
 
Teil der Skala „Amerikanisierung der Publikationsgewohnheiten“ 

 

 

G33a. Nun haben wir noch eine Frage zum Thema Peer-Review. Es gibt die Auffassung, dass 
das Peer-Review-Verfahren die Bestenauswahl garantiert und ein angemessenes In-
strument zur Qualitätssicherung darstellt. Andere stehen dem Peer-Review-Verfahren 
kritisch gegenüber und finden beispielsweise, es täusche Objektivität nur vor und setz-
te falsche Anreize. Alles in allem, was ist Ihre Meinung zum Peer-Review-Verfahren? 
Das Peer-Review-Verfahren ist notwendig und wünschenswert für die Qualitätssiche-
rung verwaltungswissenschaftlicher Publikationen. Trifft diese Aussage Ihrer Meinung 
nach zu?  

Die Aussage trifft zu (1), trifft eher zu (2), teils-teils (3), trifft eher nicht zu (4), trifft nicht zu 
(5), kann ich nicht einschätzen (6) 

Bemerkung: Mit Peer-Review meinen wir ein Begutachtungsverfahren, bei dem Manuskripte, 
aber auch Bewerbungen, Anträge oder Ähnliches externen Gutachterinnen und Gutachtern in 
anonymisierter Form zur Bewertung ihrer Qualität vorgelegt werden.  

Teil der Skala „Amerikanisierung der Publikationsgewohnheiten“ 

 


